
 
 
 

 

 

 
Bericht des Vorstands zu Punkt 9 der Tagesordnung 

TOP 9 

Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Erteilung einer 
neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andie-
nungsrechts 

 

Die Gesellschaft soll in der diesjährigen Hauptversammlung erneut ermächtigt wer-
den, eigene Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu erwerben und erworbene eigene 
Aktien zu verwenden. Konkrete Pläne für eine Ausnutzung dieser Ermächtigungen 
bestehen derzeit nicht. 

Mit der neuen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll die Gesellschaft für fünf 
Jahre Aktien im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals erwerben und damit den 
gesetzlichen Rahmen für solche Ermächtigungen nutzen können. Der Erwerb der ei-
genen Aktien kann als Kauf über die Börse oder mittels eines öffentlichen Kaufange-
bots durch die Gesellschaft selbst oder durch verbundene Unternehmen oder für ihre 
oder deren Rechnung handelnde Dritte erfolgen. Sofern die Anzahl der zum Kauf an-
gedienten oder angebotenen GERRY WEBER-Aktien das von der Gesellschaft ins-
gesamt zum Erwerb vorgesehene Volumen übersteigt, kann der Erwerb statt nach 
dem Verhältnis der Beteiligungsquoten nach dem Verhältnis der angedienten bezie-
hungsweise angebotenen GERRY WEBER-Aktien je Aktionär erfolgen, um das Zutei-
lungsverfahren zu vereinfachen. Der Vereinfachung dient ferner die Möglichkeit der 
bevorrechtigten Berücksichtigung geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter 
Aktien je Aktionär und der Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen. In diesem 
Rahmen kann das Andienungsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden. 

Die Ermächtigung umfasst auch die Verwendung eigener Aktien, die nachfolgend nä-
her beschrieben wird. Der Vorstand wird ermächtigt, die eigenen Aktien, die aufgrund 
der neuen oder aufgrund früher erteilter Ermächtigungen gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG oder aufgrund von § 71d Satz 5 AktG erworben worden sind, zu einer Veräuße-
rung über die Börse oder über ein Angebot an alle Aktionäre zu verwenden. Darüber 
hinaus wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die eigenen 
Aktien zu jedem sonstigen zulässigen Zweck zu verwenden. 

Der Beschluss erleichtert es der Gesellschaft insbesondere, Mitarbeitern, einschließ-
lich Führungskräften, über Aktienprogramme und eine aktienbasierte Vergütung eine 
Beteiligung am Unternehmen und seiner Entwicklung zu verschaffen. Die Übertra-
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gung bereits vorhandener oder neu zurückerworbener eigener Aktien anstelle der In-
anspruchnahme eines eventuell ebenfalls zur Verfügung stehenden genehmigten 
Kapitals kann für solche Beteiligungsprogramme eine wirtschaftlich sinnvolle Alterna-
tive sein, da sie den mit einer Kapitalerhöhung und der Zulassung neuer Aktien ver-
bundenen Aufwand vermeidet. Der bei dieser Verwendung erforderliche Bezugs-
rechtsausschluss liegt grundsätzlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionä-
re.  

Außerdem soll es dem Vorstand möglich sein, unter Ausschluss des Bezugsrechts 
eigene Aktien gegen Sachleistungen anzubieten und zu übertragen und sie als Ge-
genleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder als Gegenleis-
tung zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmenstei-
len, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich Forderun-
gen gegen die Gesellschaft oder ihre verbundenen Unternehmen einzusetzen. Die 
aus diesem Grund vorgeschlagene Ermächtigung soll die Gesellschaft insbesondere 
im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte stärken und es ihr ermöglichen, 
schnell, flexibel und liquiditätsschonend auf sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb 
solcher Vermögensgegenstände unter Einsatz eigener Aktien zu reagieren. Die Ent-
scheidung, ob und in welchem Umfang im Einzelfall eigene Aktien oder Aktien aus 
einem genehmigten Kapital als Akquisitionswährung genutzt werden, trifft der Vor-
stand, wobei er sich ausschließlich vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft 
leiten lässt. Wie beim genehmigten Kapital ist auch bei der Verwendung eigener Ak-
tien als Akquisitionswährung die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich. Bei der 
Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Inte-
ressen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Dabei wird der Vorstand den 
Börsenpreis der GERRY WEBER-Aktie berücksichtigen. Eine schematische Anknüp-
fung an einen Börsenpreis ist indes nicht vorgesehen, insbesondere damit einmal er-
zielte Verhandlungsergebnisse durch Schwankungen des Börsenpreises nicht wieder 
infrage gestellt werden können.  

Erworbene eigene Aktien sollen darüber hinaus gegen Barzahlung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts veräußert werden können, zum Beispiel an einen oder mehrere in-
stitutionelle Investoren oder zur Erschließung neuer Investorenkreise. Voraussetzung 
einer solchen Veräußerung ist, dass der Veräußerungspreis den Börsenpreis einer 
GERRY WEBER-Aktie nicht wesentlich unterschreitet. Die Möglichkeit der Veräuße-
rung zurückerworbener eigener Aktien gegen Barzahlung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines 
bestmöglichen Preises bei Veräußerung der eigenen Aktien. Durch den Ausschluss 
des Bezugsrechts wird eine Platzierung nahe am Börsenpreis ermöglicht, sodass der 
bei Bezugsrechtsemissionen übliche Abschlag entfällt. Im Vergleich zu einem zeitlich 
gestreckten Verkauf der Aktien über die Börse führt dieses Vorgehen zu einem um-
gehenden Mittelzufluss und vermeidet für den vereinnahmten Gesamtkaufpreis die 
Unsicherheiten der künftigen Börsenentwicklung. Die Gesellschaft wird in die Lage 
versetzt, sich im Rahmen der jeweiligen Börsenverfassung bietende Chancen 
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schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen. Der rechnerische Anteil am Grundkapi-
tal, der auf die unter einem solchen erleichterten Bezugsrechtsausschluss veräußer-
ten Aktien entfällt, darf insgesamt 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – zum 
Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung nicht überschreiten. Durch die Orientie-
rung des Veräußerungspreises am Börsenpreis wird dem Gedanken des Verwässe-
rungsschutzes Rechnung getragen, und das Vermögens- und Stimmrechtsinteresse 
der Aktionäre wird angemessen gewahrt. Die Verwaltung wird sich bei Festlegung 
des endgültigen Veräußerungspreises – unter Berücksichtigung der aktuellen Markt-
gegebenheiten – bemühen, einen etwaigen Abschlag vom Börsenpreis so niedrig wie 
möglich zu halten. Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteili-
gungsquote durch Kauf von GERRY WEBER-Aktien über die Börse zu vergleichba-
ren Bedingungen aufrechtzuerhalten, während der Gesellschaft im Interesse der Ak-
tionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden.  

Ferner soll die Gesellschaft eigene Aktien auch zur Bedienung von Erwerbspflichten 
oder Erwerbsrechten auf GERRY WEBER-Aktien verwenden können, insbesondere 
aus und in Zusammenhang mit von der Gesellschaft oder ihren verbundenen Unter-
nehmen ausgegebenen Wandel-/Optionsschuldverschreibungen. Der Vorstand wird 
bei einer Entscheidung, ob bei Bedienung solcher Erwerbspflichten oder Erwerbs-
rechte eigene Aktien oder neue Aktien ausgegeben werden, die Interessen der Aktio-
näre angemessen berücksichtigen. Dasselbe gilt für die Frage der – gegebenenfalls 
auch ausschließlichen – Bedienbarkeit von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen 
mit eigenen Aktien. In allen solchen Fällen muss das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
geschlossen sein. Dies gilt auch für die Gewährung einer marktüblichen Form des 
Verwässerungsschutzes, soweit den Inhabern beziehungsweise Gläubigern von 
Wandlungs-/Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft beziehungsweise entspre-
chender Wandlungs-/Optionspflichten bei Bezugsrechtsemissionen der Gesellschaft 
Bezugsrechte auf Aktien in dem Umfang gewährt werden, wie sie ihnen nach Aus-
übung dieser Rechte beziehungsweise Erfüllung dieser Pflichten zustünden. Deshalb 
kann das Bezugsrecht auch in diesen Fällen ausgeschlossen werden. Weiter soll im 
Fall einer Veräußerung eigener Aktien durch öffentliches Angebot an alle Aktionäre 
das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können, um die Abwick-
lung zu erleichtern.  

Schließlich sollen eigene Aktien ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung 
eingezogen werden können. Die Einziehung kann auch ohne Kapitalherabsetzung er-
folgen, sodass sich der anteilige Betrag der übrigen Stückaktien am Grundkapital er-
höht. Für diesen Fall wird der Vorstand zur Anpassung der Angabe der Anzahl der 
Stückaktien in der Satzung ermächtigt.  

Die vorgeschlagene Ermächtigung stellt sicher, dass die Anzahl der nach diesem Ta-
gesordnungspunkt 9 lit. c) Ziffern (4) und (5) unter erleichtertem Bezugsrechtsaus-
schluss in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 
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oder veräußerten eigenen Aktien zusammen mit anderen Aktien, die in direkter oder 
entsprechender Anwendung dieser Vorschrift während der Laufzeit der Ermächtigung 
bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausgegeben oder veräußert wurden, die Grenze 
von 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt, und zwar weder zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung der Hauptversammlung noch zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Er-
mächtigung. Anzurechnen sind auch Aktien, die aufgrund einer während der Laufzeit 
der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG begebenen Wandel-/Optionsschuldverschreibung auszugeben oder zu 
veräußern sind. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung 

berichten. 
 


